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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
mit dem die Verordnung über die Errichtung 
und den Betrieb von Rundfunk- und Fern
sehrundfunk-Empfangsanlagengeändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 
Die Verordnung ,des Bundesminister~ums ,für 

Verkehr und Elektr~zitätswirtschaft vom 23. No
vember 1965 über die ErriCt~tung und den Be
trieb von Rundfunk- und· Fernsehrundfunk
Empfangsanlagen,BGBl. Nr. 333/1965, in der 
Fassung der Verordnung,en BGBl. Nr. 371/1967, 
BGBI. Nr. 76/1968, BGB!. Nr. 420/1968 UJ!1d 
BGBI. Nr. 14/1969 und des Bundesgesetzes 
BGB!. Nr. 267/1972 wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 2 ist folgender Abs. 4 anzufügen: 

,,(4) Zur Errichtung und zum Betrieb einer 
Antennenanlag,e ist eine gesonderte BewiHi.gung 
notwendig, wenn 

a) sie unter Ver,wendung vonVenbindungs
leitungen für mehrere Emptangsanlagen auf 
verschiedenen Standorten (§ 7 Abs. 2) er
richtet wi,rd (Gemeinschaftsantennenan
lage), sofern sich die Standorte aJller Emp
fangsanlagen nicht auf zusammenhängen
den Grundstücken befinden und kein Teil 
der Anlage einen öffentlichen Weg benützt 
oder kreuzt oder 

b) die Antenne vom Standort der Empfangs
anlage hzw. dem Standort der am nächsten 
liegenden 'Empfangsanlage mehr als 500 m 
entfernt ist. 

Bewilligungen zur Errichtung und zum Betrieb 
einer Antennenanlage dürfen nur unbe.fristet 
sein." 

2. Die überschr,ift vor § 5 hat zu lauten: 

"E ~ r ich tun g u nd B e tri e b der E m p
i a n g san lag e nun ,dd e r An t e n n e n

an 1 a ,g e n" 

3. Der § 5 hat zu .lauten: 

,,§ 5. (1) Die Empfangsanlagen und die An
tennenanlagen sind so zu errichten und ZiU be-

treiben, daß hiedurch andere Fernmeldeanlagen 
in ihrem Betrieb nicht gestört werden. Die An
tennen anlagen sind den Erfordernissen nach § 20 
Abs. 1 entsprechend instand zu halten. 

(2) Die Bewilligungsinhaber haben geeignete 
Maßnahmen zu treffen, die eine mißbräuchlich·e 
Verwendung der Empfangsanlagen bzw. der An
cennenanlagen aussch'ließen. 

(3) Mißbräuchlidl ist eine Verwendung, die ge
gen Bestimmungen d~s Fernmeldegesetzes oder 
dieses Bundesgesetzes verstößt." 

4. Der Abs. 1 ,des§ 6 hat zu lauten: 

,,(1) Zur Durchführung der den Fernmelde
behörden obliegenden Aufsicht ist den hiezu er
mädltigten und sich entspremend ausweisenden 
Organen der Zutritt ,zu den Empfangsanlagen 
und zu den Antennenanlagen zu gestatten." 

5. Die Aibs. 3 und 4 des § 7 haben zu entfallen. 

6. An ,die SteHe ,des bisherigen Absdlllittes VI 
einschließlich seiner überschrLft haben die folgen
den Abschnitte VI und VII samt ihren über
schr,iften z'u treten: 

"ABSCHNITT VI 

Be s 0 n d e re ,B e s tim m u n gen für A n
tennenanlagen 

§ 20.(1) Die bei Antennena~lagen verwendeten 
Empfangs- und übertragungseinrichtungen müs
sen in ihrem Aufibau und ihrer Funktionsweise 
den jew.eils anerkannten Regeln der Technik 
ent~pred1en. Die empfangenen Signale dürfen 
nur .gleichzeitig, vol1ständ~g und, von einer Ver
stärkung abgesehen, unverändert den Empfangs
anlagen zugetührt werden. 

(2) Empf,angs- und Übertra.gungseinrichtungen 
von Antennenanlagen können, w.enn 'sie ,eine 
Typel1lbezeichnung tragen, unabhängig von einem 
Verfahren aus AnLaß eines Antrages auf Er
teilung einer ,Bewilligung gemäß § 2 Abs. 4 auf 
Antrag desjenigen, der die Einrichtungen her
stellt oder vertreibt, bezüglich des' Vorliegens 
der Voraussetzungen nach Abs. 1 unter sinnge
mäßer Anwendung der Bestimmungen des § 5 
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2 366 der Beilagen 

der Verordnung über PI'ivatf.ernmeldeanlagen, 
BGBl. Nr. 239/1961, in der Fassung des Bundes
gesetzes BGBl. Nr. 267/1972 zwecks Typen
zulassung geprüft werden. 

§ 21. (1) Für die ,Entscheidung üher Anträ:ge 
auf Erteilung einer Bewilligung nach § 2 Abs. 4 
ist die Fernmeldebehörde 1. Instanz zuständig, 
in ,deren örtlichem Wirkungsbereich die An
tennenanlage errichtet werden soll. Soll sich die 
Antennenanlag,e auf die W.irkungsbereiche zw,eier 
oder mehrerer Fernmeldabehörden I. In'stanz er
'strecken, so ist für ,die Entscheidung nach vor
herigem Einvernehmen mit den anderen in Be
tr,acht kommenden Fernmeldebehörden die Fern
meldebehörde I. Instanz zuständig, in deren ört-

. lichem Wirkungsbereich srch zur Zeit der An
tragstellung die Mehrzahl der anzuschließenden 
Empfangsanlagen befindet. 

(2) Der Antrag auf Erteilung einer Bewilligung 
zur Errichtung und ,zum Betr,icb einer Antennen
anlage ist schriftlich einzubringen und hat zu 
enthalten: 

a) den Namen und di,eoAnschrift des Antrag
stellers, 

b) Unterlagen für die Beurteil'ung, ob die zur 
Verwendung gelangenden ,Empfangs- und 
übertragungseinrichtungen den nach § 20 
Abs. 1 zu for:dernden Voraussetzungen 
entlsprechen, 

c) einen übersichtJsplan über die in Aussicht 
g,enommene Antennenanlage unter Angabe 
der Grundstücke, auf ,denen sich anzu
schließende Empfangsanlagen befinden und 

Entscheidung . dem österreichischen Rundfunk 
Gelegenheit zu: geben, zum Bewilligungsarrtrag 
Stellung zu nehmen. 

§ 22. (1) Mit den BewiLligung,en nach § 2 
Abs. 4 können Verpflichtungen auferlegt werden, 
deren Einhaltung für den Schutz des Lebens oder 
der Gesundheit von Menschen, zur Vermeidung 
von Sachschäden, für die Sicherung des ung,e
störten Betriebes anderer F'ernmeldeanlagen oder 
aus sonstl~gen wesentlichen technischen oder be
trieblichen Belangen notwendig erscheint. Die 
,Bewilli&ungen nach § 2 Abs. 4 können auch die 
Auflage enthalten, daß von der Post- und Tele
graphenver:waltung hereitgestellteund instand
gehaltene Stromwege zu benützen sind. 

(2) Die Bewilligung zur ErrichtlUng und zum 
Betrieb . einer Gemeinschaftsantennenanlage für 
mehrere ,Empf,angsanlagen mit Standorten auf 
v,erschiedenen Grundstücken gilt als im Zeitpunkt 
der AntragsteIlung erteilt, wenn 

a)die zur V,erwendung gelangenden Emp
fangs- und Übertragun'gseinrichtungen 
den nach § 20 Abs. 1 zu fordernden Vor
aussetzungen entsprechen, 

b) die Standorte aller anzuschließenden Emp
fangs anlagen ,innerhalb eines &r.eises mit 
einem Durchmesser von 500 m liegen und 

c) wenn die Bewilligung nicht binnen einer 
Frist von drei Monaten ab dem Zeitpunkt 
der Antragstellung wegen des Fehlens der 
Voraussetzungen nach Et. a oder lit. b aus
drücklich versagt w,ird. 

(3) Die Bewilligungen sind, ausgenommen In 

d) die Betriebszwecke der in Aussicht genom- den Fällen nach Abs. 2, rsch,r,iftlich zu erteilen. 
menen Antennenanlage. 

(3) Der Antrag auf Erteilung einer Bewilligung 
zur Errichtung und zum Betrieb einer Antennen
anlage darf nur abgelehnt werden, wenn 

a) die zur V,erwendung gelangenden Emp
fangs- und übertr,agungseinrichtungen den 
nach § 20 Ahs. 1 zu fordernden Voraus
setzungen nicht entsprechen oder 

b) der angestrebte Zweck durch den Anschluß 
an eine bereits bestehende Gemeinschafts
antennenanlage gemäß § 23 Abs. lohne 
höheren Aufwand ,erreicht werden kann 
oder 

c) die übermittlung der Aussendungen der 
österreichischen Rundfunk- und Fernseh
rundfunksender an die Empfang,sanlagen 
nicht vorgesehen ist, obwohl dies ohne un
verhältnismämg 'großen Aufwarud möglich 
wäre. 

(4) Die ,Fernmeldebehörden können, wenn 
schwerw,iegende technische oder betriebliche Be
lange dies er.fordern,die gemäß Abs. 1 verfügten 
Auflagen ändern. 

§ 23. (1) An Gemeinschaftsantennen-
anlagen dürfen auf den Grundstücken, 
auf welchen sich die angeschaltetlen Emp
farugsanlagen hefinlden, weitere Empfangs
anlagen ohne gesonderte Bew,il1igung ange
schlossen wer,den. Der Inhaber einer Bewilligung 
zur Errichtung und zum Betrieb einer Gemein
sCt\aftsantennenanlage hat den Anschluß weitere~ 
Empfangsanlagen auf Kosten ,der Inhaber der be
treffenden Haupthewilligungen zu gestatlten. 

(2) Für die Zusammenschaltung von Antennen
'anlagen, die nicht unter § 22 Abs. 2 fallen, ist 
eine gesonderte fernmeldebehördliche Bewilligung 
erforderlich. -

(4) Die Fernmeldebehörde hat - ausgenom- (3) Eine Bewilligung nach Abs. 2 ist bei meh-
men in den Fällen nach § 22 Abs. 2 - vor ihrer reren Antragstellern vordringlich demjenigen zu 
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366 der Beilagen 3 

erteilen, von dem mit größtmöglicher Sicherheit (4) Hei Erlöschen ,der Bewilligung ist ,dtie An
der fortda,uernde und ordnung~gemäße Betl'ieb tennenanlage sofort außer Betrieb zu setzen und 
der Anlagen ,erwartet werden kann. in angemessener Frist ahzutr3lgen. 

§ 24. (1) D~e Bewilligung zur Errichtung und 
zum Betrieb einer Antennenanlage ,erlischt 

a) d.urch Verzicht oder Tod des BewiHigungs
inhahel's, wenn sie nicht mit Zustimmung 
der Fernme1debehörde, die sie erteilt hat, 
von ,einer anderen physischen oder juri
stischen Person Üibernommen wird, 

A!BSCHNITT VII 

Bewilli:gungsgebühren 

§ 25. (1) Für die Bewilligungen nach § 2 
Abs. 2 sind die in der jew,eils geltenden Gebüh
renvorschl1ift festlgdegten Gebühren zu entrich-

b) durch W,iderruf der Femmeldebrehörde, die ten. 
sie erteilt hat: (2) Die Bewilligungen nach § 2 Abs. 4 sind 

(2) Der Widerruf kann ausg,esprochen werden, 
wenn 

a) die Antennenanlage nicht mehr den nach' 
§ 20 Abs. 1 zu fordernden Vomussetzungen 
entspricht und der Auf.forderung der' 
F.emmeMebehörde zur Schaffung dieser 
Voraussetzungen nicht innerhalb der hie
für festgesetzten angemessenen Frist nach
gekommen wurde oder 

h) der Inhaber der Bewilligung gegen d.ie Be
stimmungen ,des Fernmddegesetzes, dieses 
Bundesgesetzes oder gegen die auf Grun,d 
der B.ewilligung zu er.füUenden Auf1.agen 
gröblich oder wiederholt verstößt, 

c) die Anlagie nach zwöLf Monaten vom Tag 
der Bewilli,gungserteilung an gerechnet noch 
nicht betriebsbereit gestellt ist. 

(3) Widerruf und Verzicht sind an keine 
Frist -gebunden. Die VerzichtserkIä,rung hat 
schriftlich bei der Fernmeldebehörde zu erfolgen, 
die die Bewil1igungerteilt hat. Im Falle eines 
Widerruf'es oder Verzichtes sind die Inhaber 

.der Hauptbewilligungen (§ 2 Abs. 2 lit. a)" 
deren Empfangsanlagen an die betreffende An
tennenanlageangeschlossen sind, davon unver
züglich in Kenntnis zu ,setzen.' 

gebührenfrei. 

§ 26. über die Entrichtung der Gebühr (§ 25 
Abs. 1) ist eine Bestätigung (Gebühl1enbestä
tigung) a,uszufertigen." 

7. Die hishel1igen Abschnitte VII und VIII 
sind als Abschnitte VIII und IX zu bezeichnen. 

Artikel 11 

Cl) Dieses BunideSigesetz tritt am 1. Jänner 1977 
,in Kraft. 

(2) Für Antennnenanlagen, zu deren Errich
tung und Betrieb eine B,ewilligung nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes erfor,derlich 
ist, gilt die BewilLigung als im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesges,etzes erteilt, wenn 
die Antl'agsteHung bis zum 31. Dezember 1978 
erfolgt und die Bewilligung nicht aus den Grün
den des § 21 Abs. 3 ausdrücklich binnen einer 
Frist von drei Monaten ab dem Zeitpunkt .der 
AntragsteIlung versagt wir,d. 

Artikel III 

Mit der Vollz,iehung diese's Bunde$gesetzes ist 
der Bundesminister für Verkehr betraut. 
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4 366 der Beilagen 

Erläuterungen 

1. Bei RuncLfunk-Empfangsanlagen ist meist 
ohne besondere AntJennenanlagen ein einwand
freier Empfang möglich; regelmäßig genügen 
schon die in den Empfa;ngsgeräten e~ngebauten 
Antennen. Anders ist es bei Fernsehrundfunk
Empfangsanlagen. Hier ist die Verwendung ein,er 
geeigneten Antenne nicht nur für die QuaEtät 
des Fernsehrundfunkempfanges von ausschlag
gebender Bedeutung, sondern sie ermöglicht 
- ahgesehen von extrem günstigen Empfangs
lagen - meist überhaupt erst einen Empfang der 
Fernsehprogra:mme. Da derzeit Üiber 1 900 000 
unbefristete Fernsehmndfunk-Hauptbewilligun
gen bestehen, ist es durchaus verständlic.'1, daß in 
dichten Siedlungsgebieten gera;dezu "Antennen
wälder" entstanden sind. Die ErrichtUi11g von An
tennen erfordert nahezu au&schließlich einen be
trächtlichen technischen und kostenmäßi,gen Auf
wand ·fiürcLie Inh~ber von Femsehrundfunk
Hauptbewilligungen. Ein solcher hoher Kosten
aufwand ist einerseits meist in entle.genen ge
birgigen Gebieten mit schlechten Ernpfangs
bedingungen, di,e in österreich mit Rücksicht 
auf die gegebenen topographischen Verhältnisse 
relativ zahl reim sind, notw.encLig, a;ufder anderen 
Seite aber aum in städtismen Ber,eim.en oft un
vermeidbar. Selbst in Städten mit an sim guter 
Empfangslage führt die zunehmencLe Zahl hoher 
Gebäude zur Viersmlemterung der Empfangs
bedingungen bei den innerhalb der Funk
schatten dieser Hochbauten errichteten Fernseh
rundfunk-EmpJangsanla,gen. DarÜiber hinaus be
einträmtigen die oft auf engstem Raum bestehen
den zahlreimen Antennen sim häufig unterein
ander cLurm Eigenrubstrahlung, Reflexion und 
Absmirmung. 

Die dargelegten Umstände sowie bereits mehr
fam an das Bundesministerium für Verkehr in 
diesem Zusammenhang herangetragene Wünsche 
lassen g.eeignete verbindlime Koordinierungs
rimtLinien in bezug auf Antennenanlagen g.e
boten ersmeinen. Diese Rimtlinien müss·en das 
Ziel verfolgen, eine zunehmende Beeinträm
tigung der Landsmafts- und Stä.dtebilder durm 
zahllose Antennnen, vor allem auf .den Dämern 
von Wohngebäuden, zu vermej,den und gleim
zeitig durm F,estLegung von technismen Mindest
erfordernissen für Antennenanlagen die VOl'aus-

setzung für eine entspremende Ausnützung dei 
Empfangsqualitä.t der marktgängigen Fernseh
rundfunk-Empf.angsanlagen zu gewährleisten. Zu 
dies·em Zw.eckist es notwendig, da die Antennen
anlagen funktionsmäßig und begrifflim nimt von 
den Rundfunk- bzw. Fernsehrundfunk-Emp
fangsanla,g.en zu tr,ennen s.ind, die im Gesetz·ent
wurf zitierte V;erordnung über die Errichtung 
und den Betr~eb von Rundfunk- und Fern~eh
rundfunk-Empfangs anlagen entsprechend zu än
dern. Durch di'e Änderungen soll im wesentlichen, 
unbeschadet der auch weiterhin möglichen Er
richtung von Antennen für einzelne Empfangs
anlagen, der Bau von Gemeinschaftsantennen
anlagen technisch normiert und koordiniert wer
den. Solche Anlagen ermöglichen einen qualitativ 
einwancLfreien Empfang bei. den angeschloss,enen 
Empfangsanlagen, wobei die durch den tech
,nischen Aufwand erwachsenden Kosten, aufge
teilt auf die BewtiIIigungsinhaber der angeschlos

.senen Empfangsanlagen, häufig sogar unter den 
Kosten einer Einzelantenne mit gleicher Emp-
fangsqualität lie!:'ien. Aus diesem Grund ist an
gesichts der im Gesetz'entWiurf vorgesehenen Ge
bührenfreiheit fü.ralle Antennenanlagen schon 
aus wirtschaftLichen überlegungen der Inter
essenten heraus in Hinkunft ein verstär.mter 
Trend zur Errichtung von Gemeinschaftsanten
nenanlagen zu erwarten. Femer bietet die durch 
den Entwurf vorgesehene Standardis.ierung von 
Antennenan!a,!:'ien die technische Voraussetzung 
·fUr ~hre allfämge spätere Zusa;mmenschaltung. 
Durch Einspeisung in solche zusammengeschal
tete Antennenanlagen könnten zum Beispiel auch 
ausländische Fernseh,prognmme und dergleichen 
in wirtscha·ftlrich günstiger Weise sämdichen an
geschlossenen' hande1sübümen Empfangsanlagen 
zU!:'ieführt wel'den. 

Die Regelungen des Gesetzentwurfes sollen 
eine wirksame Kool'dinierung bei der En;ichtung 
von Antennenanlag.en ermöglichen, auf der an
deren Seite zielen sie aber darauf ab, den damit 
verbundenen Verwaltungsaufwand bei den Fern
me1debehöllden aus Gründen der gebotenen Ver
waltungsökonomie in möglichst engen Grenzen 
zu halten. 

Bei der Erstellung des vorliegenden Entwurfes 
wurde angestrebt, .die 'derzeitigen Regelungen 
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unter weitgehender Vermeidung neuer Begriffs
bestimmungen an die ,da~gele,gten Zielsetz,ul1!gen 
anzupassen. Zum Beispiel wurde das .für ,die Be
willigungsfreihe~t maßgebliche Distanzkriterium 
des hisheriJgen Textes grundsätzlich be'iJbehalten 
und unter Bel'ücksichtigung des heutJigen Standes 
der Technik ,entsprechend abgeändert. Unver
meidbare zusätzliche Kriteri.en wurden in erster 
Linie anderen fernmelderechtlichen Vorschl1iften 
entnommen. So list ,der im Entwurf v'erwendete 
Cl'Undstück,sbegriff mit der Ibetreffenden Be
griffsbestimmung ,der Fernmeldegebührenord
nung (AnlageZJum Fernme1degebührengesetz), 
BGBl. NI'. 170/1970, .~dentisch und 11n dem im 
dortigen ,§ 4 näher ausgeführten Sinn zou ver
stehen. 

Das ,BundesministerimD. f.ür Verkehr ist sich 
dessen bewußt, ,daß .im Hinblick auf die mehr
fachen Abänderungen ,der Verordnung über die 
Errichtung und den Betrueb von R,undfwnk- und 
F.ernsehrundfunk~Empbangsanlagen im Falle ·des 
Inkrafttretenseines Gesetzes im Sinne des Ent
wudes ,eine zusammenfassende Wiederv,erlaut
bal1ung ,des gesamten sodann gültigen Rechts
stoffes geboten erscheint. 

11. Im ,einzelnen /wird zu den Besnimmungen 
des Entwurfes bemerkt: 

Zu Art. I: 

Zu Punkt 1: 

Um die in ,der :Einleitungdargelegten Ziele 
erreichen zu können, war es notwend~g, Artten
nenanlagen einer (gegenüber h~sher) erweiterten 
BewilligungspHicht zuunterwerfeil1" Die VOI1ge
sehenen Ausnahmen von der BewiU,igungspflicht 
berücksichtigen vor allem verwalnungsökono
mische Gründe. Die Entfel111ungszäsur von 500 m 
beruht auf technischen Gegebenheiten, da über 
diese Entfermung hinaJus mit einer nur einmaLi
gen Verstärkung für jeden Fernsehkanal prak
tisch kaum mehr das Auslangen gefunden wer
Iden kann. Die V:erwendung mehrer,er Verstärker 
bedeutet :bereits einen erheblichen technischen 
Aufwand, der wegen möglicher störender Beein
flussüngen anderer Fernmeldeanlagen eine fem
meldebehöl1dliche . Kontrollmöglichkeit rechtfer
tigt. 

Im HInhlick auf den mit der Errichtung von 
Antennenanlagen verbundenen KostenaJufwand 
scheinen nur unibefristete Bcwilligung.en sinn-
voll. . 

Zu Punkt 2: 

Die Formulierung berücksichtigt ,die Einbe
ziehung .der ,Antennenanlagen in die Regelung,en 
der §§ 5 un!d 6. 

Zu Punkt 3: 

Zu § 5 Abs. 1: 

Die Ausdehnung des bisher auf Empfangs
anlagen abgestellten Gebotes auch a;uf Antenn,en
anlagen ist notwendig, weil '&egenüber Antennen
anlagen ein gl,eiches SchutZJbedül'fnis für an
dere Fernmeldeanla;gen besteht. Die Festlegung 
einer Pflicht zur ausreichenden Inst<lJndhaltung 
der Antennenanlagen soll sowohl der zunehmen
den 1nanspruchnahme der Funk.entstörungs
dien:ste ,der Post- und Telegraphenverwaltung 
entgegenwirken, .als auch dem Umstand Rech
nung tragen, daß bei Gemeill'scha;ftsantennen
anlag·en die ,angeschlossenen Empfangsanla.gen 
zwangslä-ufig von anderen Personen als dem 
Bewilligungsinthaber bezüglich der Antennen
anlage hetrieben wer:den und diesen die Gewähr 
für eine gleichbleibende Qualität der Signale an 
den Anschlußstellen geboten wel'lden muß. 

Zu § 5 Abs. 2 und Abs. 3: 

Das Verbot der mißbr1iuchlich·en Verwendung 
soll auf Antennenanbgen ausgedehnt werden. 

Zu Punkt 4: 

Das den Organen der Fernmeldebehörden ein
geräumte 'Zutr,itnsrecht ,zu. den Empfangsanbgen 
muß, ume~neausreichende Kontrollmö,glichkeit 
auch hinsicht1ich der Antennenan1a.gen sicherzu
stellen,entspl'echend ·erweitert werden. 

Zu Punkt 5: 

An Stelle der betreffmden bisher.i&enBestilm
mungen wi'l1d .ilm Punkt 1 ·des Entwurfes das Er
fordernis einer femmeldebehördlichen Bewil
liguIlig :für Antennen neu~eregelt. 

Zu Punkt 6: 

Zu § 20 Abs. 1: 

Durch diese Bestimmung soll erreicht wer.den, 
daß künftig nur Antennenanbgen bestehen, die 
eine MNlidestqualität Ider empfangenen und w 
den Anschlußstellen der Empfangsanlagen weiter
geleiteten Signale gewährleisten und Störungen 
anderer Fernmeldeanlagen vermeiden. Die Fest
legung der konkreten technischen Pflichtwerte 
hätte den Rahmen der geg,enständlichen Rege
lung gesprengt und muß Idahereiner g,esonderten 
V,erlautbarung {im Post- und Telegraphenver
ol'dnungsblatt) vorbehalnen bleiJben. Dadurch 
wir:d es a'Uf relativ .einfache Wieise möglich sein, 
di·ese Werte dem technischen Fortschritt ent
sprechend in größeren Zeitabständen zu über
prüfen und :falls notwendig .zu ändern. Nach dem 
Wordautder Bestimmung genügt es, die genann
ten Ein r ich tun gen (die Empfangsein
richtungen bzw. ·die ,eigentlichen Antennen, die 
Kabel, ·d~e Verstärker- und Veneilereinrichtungen 
usw.) auf ihr,e technische Eignung hin zu Ülber-
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prüfen. Aufwend~ge überprüfungen der e,in
zelnen Anla<gen an Ort und Stelle sind somit 
nicht zwingend vo.rgeschrieben, sondern bleiben 
dem Ermes·sender F,ernmeldebehörde anheim
gestellt. Bei den Bestimmungen des zweiten Sat
zes handelt es sich um die Merkmale 'einer nicht 
pro.grammschqpfenden Antennenanl:age. 

Zu § 20 Abs. 2: 

Da praktisch a.usschließlich secienmäßig er
zeugte Einr,ichtungen zur Verwendung gelangen, 
ersch,eiJnt die Binräumung ,der MögLichkeit ,einer 
Typenzulassung, analo.g wie sie in der Vero.rd
nung über Privatfernmeldeanlagen für Funk
anla.gen vo.l1gesehen ,ist, zweckmäßig. 

Zu § 21 Abs. 1: 

Die Regelung So.ll Zuständigkeitsko.nfLikte bei 
,räumlich ausgedehnten Gemeinscha.ftsantennen
anlagen v.ermeiden. Fernmeldebehörden 1. Ln
stanz sind die Po.st- und 1}elegraphen.:direktio.nen 
(§ 10 FernrneIdegesetz, BGB!. Nr. 170/1949). 

Zu § 21 Abs. 2: 

Bezüglich lit. b wiJ:1d häufig ,d,Ii·e Bezeichnung 
der zur Verwendung gelang,enden Einrichtungen 
nach Ma.rke und Type genügen, sofern eine nach 
§ 20 Abs. 2 durchgef.ührte P,rüfung ihre tech
nische Eagn1.lJ1]g ergeben hat. Die in Aussicht ,ge
no.mmenen Betriebszwecke,z. B. Empfang und 
Verteilung ,des ersten österreichischenFerll'seh
pro.grammes iU. dg!., sind j,eweils gesondert an
zuführen. 

Zu § 21 Abs. 3: 

Der in lit. ;b festgelegte Alblehnungsgrund 
dient in beso.nderem Maße ,der Erreichung Ider 
inder Einleitung dargeLegtlen Koordinierungs
ziele. Bei Ider Regelung der lit. c ha;ndelt es sich 
um eine Bestimmung, welche im Raihmen eines 
zumutbaren finanziellen Aufwandes die Verso.r-
,g,ung der :K!o.nsumenten mit den Pro.grammen 
des tlsterreichisch,en Rundfunks gewährleisten 
So.ll. 

Zu § 22Abs. 1: 

In räumlich aUIsgedehneten Gemeinschafts
a;ntennenanlagen 50.11 bei 'der Errichtung längerer 
Verbindungsleitung.en aus 'Wiirtscha;ftLichkeits
gründen auf den Ausbau der öffentlichen Fern
meldenetze Rücksicht geno.mmen werd,en 
können. 

Zu § 22 Abs. 2: 

Diese VorschriJft soll für bewilligungspflichtige 
Antennena<nbgen der betreffel]den Größeno.rd
nung erne weitg,ehende Ver"faltungsverein
faebung bei voUer Wahpung der fernmelde
behördlichen Aufsichtsrechte und ,der Möglich
keit eines begründeten Versa.gens o.der Wider
rufes der :Bewilli~itg ,im EinzelfaU sicherst,ellen. 

Zu § 22 Abs. 4: 

Aus einer so.lchen VeJ:1fügung kann gegen die 
Fernme1debehöt1de, die sie erlassen hat, kein An
,spruch auf Entschä4~gunga:hgeleitet werden. 
Zu § 23 Abs. 1: 

Die .festgelegte Verpflichtung des Betreibers 
einer Gemeinschaftsantennenanlage stellt das no.t
wendige Gegenstück zu dem 11m § 21 Abs. 3 
lit. ob no.rmierten Ablehnungsgrund dar. 

Zu § 23 Abs. 2 und Abs. 3: 

DurchdiJe Zusammenschaltung vo.n Antennen
anlagen, insbesondere vo.n Gemeinschaftsan
tennenanlagen, ist die Entstehung umfangreicher 
Leitungsnetze möglich, so.daß für derartige Zu
sammenschahungen ein.e 'geso.nderte fernmelde
behördliche Bewilligung erfo.rderLich erscheint. 
Die Regelung iJmAlbs. 3 erfolgt [m Interes·se der 
Betreiber der an die Antennenanlagen ange
schlo.ssenen Empfalligsanla.gen. Bisher wurden sol
che Bewilligungen meist den ;betreffenden Ge
meinden erteilt. Wenn ,auch nach dem Wo.rtlaut 
.des Abs. 3 eine bestimmte Katego.rie vo.n Bewil
ligungsweJ:1bern nicht bev.o.r~ugt wiJ:1d, so. So.ll 
do.ch im HinbLick a<uf die mit der Bewilligungs
erteilung an Gemeinden gewo.nnenen Po.S'ltIv,en 
Erfahrungen die Praxis weitergeführt werden. 

Zu § 24 Abs. 1: 

Die Regelung in lit. a So.ll den Weiterlbestand 
der Bew,illigung trotz Verzicht oder Tod des 
BewiUigungsinhabers ,ermöglichen, wenn dies irm 
Interesse ·der Inha!ber .der Hauptbewilli,gung,en 
der betreffenden Empfangsanlagen liegt. Inner
halb der festgelegten Frist so.lIen ,die Betreiber 
der an die Antennenanlage angeschlo.ssenell Emp
fangsanlag.en die Möglichkeit halben, den Fo.rt
bestand ,der ß.ewiIlig.ung zu sichern~ 

Zu § 24 Abs. 3: 

Die unverzügLiche Verständigung der Inh'aber 
der hetreffenden HauptbewilLigungen ist no.t
wendig, um diesen die Gelegenheit zu -bieten, 
rechtzeitlig geeignete Maßnahmen :ou treffen, die 
nach dem Wirksamwerden des W,iderrufes einen 
rechtmäßigen Rundfunk- oder Fernsehrundfunk
,empfan.g gewäihrleisnen. Nach dieser Bestimmung 
würde regelmäßig ein entsprechender Anschlag 
am "schwarzen Brett" u . .cig!. genügen, ·ohne 'daß 
verwaltungsaufwend~ge lindivLduelle Verstän
digungen der Betr,eiberder hetreffenden Emp
fangsanlagen ,erfo.rderlich ·gind. 

Zu § 25 und § 26: 

Der Wortla.ut der Bestimmungen berücksich
tigt, daß der Gesetzemwurr zwischen ,Bewilligun
gen nach § 2 Albs. 2 (Hauptbewilligungen) und 
Bewilligungen nach § 2 Abs. 4 unterscheidet. 
Auch den Inhaher ,einer Bewilligung nach § 2 
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Abs. 4 zur Bereithaltung und Vorweisung der 
Bewilligungsurkunde besonders zu verpflichten, 
erschien .nicht sinnvoll, da dieser h~ufig seiruen 
Wohnsitz nidlt auf den hetreffenden Grurud
stücken haben wird. Die Gebührenfreiheitvon 
Bewillgungen nach. § 2 Ahs. 4 WlU1"de desha1b 
statuiert, weil es bei den Gemeinschaftsantennen
anlagen ledigLich darum geht, die von Rundfunk
bzw. Fernsehrondfunksendern ausgestrahlten 
Programme den einzelnen Empfangsgeräten zu
zuführen und für Bewilligungen nach § 2 Abs. 2 
lit. a ohnehbn Gebührenpflicht besteht. 

Zu Art. II: 

Abs. 2 ,sieht einen .zweijä1hrLgen übergangszeit
raum z;ur A,npassung bestehen.der Antennen
anlagen an ,die Besuimmungen :des Entwurfes vor 
und soll in verw,al tungsökonomischer Weise 
die notwendigen .Bewil1igungserteilungen für 
schon vor dem Inkra;fttreten des Entwurfes er
richtete Antennenanlagen ermöglichen. 

Art. 111 enthält 'di,e VoUzugsklausel. 

III. Sofern mit der ,gegenständlichen legis
lativen Maßnahme ein geringer Mehuufwand 
auf dem Personal- .oder Sachkostensektor ver
bunden ist, was sich derzeit nicht abschätzen 
läßt, weil Bnfahrungen auf diesem Gebiet nicht 
vorliegen, ,erscheint :dieser ,im Hinblick auf die 
Bedeutung Ider ,im Entwurf ger,e,gdten Materie 
für die öffentlichkeit vertretJbar. 

IV. Zu den ,zum vorliegenden Ges,etzentwurt 
abgegebenen Gutachten der hiezu berufenen Stel
len w,ird - 'soweit es ·sich nicht bloß um berück
sichtigte Anregungen sprachlicher Natur han
delt - wie folgt StelLung ,genommen: 

1. Zum Gutachten des Bundeskanzleramtes -
V erf assungsdienst: 

Die bisherige Entwicklung auf dem Gebiete 
der Gemeilnschaftsanterunenanla.gen hat gezeigt, 
daß 'sich in erster Linie Gemeinden um ,die Er
teilung der ·erfol'lder1ichen f.ermeldebehör,dLichen 
Bewilligung.en bewetben, wenn durch ein Projekt 
wesentliche Teile des betreffenden Gebietes ver
sorgt werden sollen. Nach dem nunmehrigen 
Text sin,d zwar, wie schon zu § 23 A:bs. 3 aus
geführt wurde, keine Kategor,ien von Bewil
ligungswe14bern bevorzugt ,zu berücksidltigen. 
Anderseits wird eine BewilLigungserteilung an 
Gemeinden nicht beihindert, die sich ihrerseit,s 
bei ,der Ausführung der Projekte bzw. bei der 
Wartung Ider Anhgen ,ohnehin der einschlägigen 
.Fachunternehmen bedienen. In diesem Zusam
menhang list darauf hinzuweisen, ·daß ,der öster
reichische Rundfunk seine ihm gesetzlich aillif,er
legte Versorgungspflicht in topographisch beson
ders ungünstigen Gebieten fallw,eise auch dadurch 
erfüllt, daß er ,die Errichtung von Gemeinschafts
antennenanlagen bei Erfüllung bestimmter Vor-

aussetzungen technisch und finanziell fÖ1"dert. 
Eine der Vorausse1Jzungen ist, daß derartige Ge
meinschaftsantennenanlagen entweder unmittel
bar von Gemeinden oder unter maßgeblicher Be
teiligung bzw. Kontrolle von Gemeinden er
richtet 'und betrieben werden. Nur diese Vor
ga11igsweise gewährleistet nach Auffassung des 
österreichischen Rundfunk,s, daß durch die Er
richtung und den Betrieb einer del"artigen Ge
meinscha,ftsan tennenanla;ge die Ver.sorgung der 
Konsumenten kontinuiedich gesichert ist. über
dies erscheint' dadurch die Gewähr gegeben, daß 
nicht nach Einstellung ,des Betriebes einer Ge
meinschaftsantennenanlage zusätzliche und wirt
schaftlich nicht vertretlbare Versorgungsmaßnah
men des österreichischen Rundfunks notwen1dig 
werden. 

Die Bestimmung ,des § 26 Ahs. 2 konnte als 
entbehrlich entfallen. 

2. Zum Gutachtendes Amtes der Niederöster
r·eid1ischen Lan desreg~erung : 

Zum Hinweis, daß g,esetzl.iche Regelungen, die 
sich auf' die Vermeidung der Beeinträchtigung 
des Landschafts:biLdes beZiiehen, in Gesetzgebung 
und Vollziehung in die Kompe1Jenz der Länder 
fallen, ist zu bemerken, ·daß der Entwurf keine 
d.je~bezüglichen :Bestimmungen enthält. Der Hin
weis auf ,die "Antennenwälder" in den Erläu
terungen soUte lediglich klarstellen, daß der Ent
wurf den Intentionen des Landschaf.tsschutzes 
entgegenkommt. Soweit ,das Amt der Nieder
österreichischen Lindesregierung auf eine noch 
ausständige Regelu.ng des Sachhereiches der Pro
gramm- bZiW. Organisationsseite ,des Komplexes 
.desKabelfernsehens hinweist, ist zu bemerken, 
daß der EntWlUrf medienrechtlich neutral ist und 
sich auf rein techl1Jische und fernmel<derechtliche 
Regelungen .beschr:inkt. Hinsichtlich der Bemer
kung zu § 20 Albs. 1 ist darauf hinzuweisen, daß 
diese Bestimmung ,durch § 22 Abs. 1 {l. Satz) eine 
Ergänzung erfährt. Angestrebter Zweck gemäß 
§ 21 Abs. 3 lit. b sind die Betriebszwecke der in 
Aussicht genommenen Antennenanlage (vgl. § 21 
Ahs. 2 Lit. d). . 

Durch die Bestimmung des § 22. A:bs. 1 
(2. Satz) sollen FehLinvestitionen vellmieden wer
,den, die z. B. dadurch entstehen könnten, daß 
etwa bei der Verlegung von Kabeln versäumt 
wind, Bauarbeiten aus Gründen der W[rtschaft
lichkeit in einem Zuge auszufÜ!hren. 

Hinsichtlich des § 23 Albs. 3 wird .darauf hin
gewiesen, daß die erwähnten Voraus·setzungen für 
öffentlich-rechtliche Antragsteller in erster Linie 
dann zutreffen, wenn wesentliche Teile ,des be
treffenden GeooetesziU ver.sor.gen sind (vgl. :die 
diesbezüglichen Ausführ,ungen hinsichtlich der 
Anregung des Bundeskanzleramtes). 

Die Bestimmung ,des § 24 A:bs. 1 Lit. a steht 
mit § 21 Abs. 3 im Zusammenhang, sodaß die 
betreffende Zustimmung der Fernmelclebehörde 
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zur Übernahme einer Bewilligung nur aus jenen 
Gründen abgelehnt werden kann, die auch d,ie 
Ablehnung eines Bewilligungsantrages rechtfer
tigen. 

Die ,Bestiimmungen der §§ 22 bis 26 des bis
herigen Abschnittes VI sind durch' die Novelle 
zum Fernmelodeg,ebü'hrengesetz, BGBI. Nr. 339/ 
1971, ,gegenstandslos gewo~den. Entspr,echende 
Regelungen sind seither in den §§ 47 bis' 53 der 
Fernmeldegebührenordnung (Anlage zum 
Fernme!.clegebührengesetz) enthalten. 

3. Zum Gutachten des Amtes der T!iroler Lan
desregierung: 

Auf Grund der Anregung hinsichtlich des § 2 
Abs. 4 1.it. a wurde durch eine Neufassung die Be
wiIIigungsfreiheit für Anl;ljgen innerhalb zusam
menhängender Grundstücke statuiert, wenn kein 
Teil der Anlage einen öffentlichen Weg benützt 
oder kreuzt. 

Die Besümmung des § 24 A,bs. 3, wonach die 
Inhaber der Empfangs anlagen vom Erlöschen der 
Bewilligung Kenntnis erhalten sollen, w,urde auch 
auf den Vel'zichtsfall ausgedehnt. 

Die Bestimmung des § 24 Abs .. 4 soll einen be
woil1i.gungslosen Zustand vermeiden .und gewähr
leisten, daß ,gegebenenfalls auch von der Mög
lichkeit Gebrauch gemacht wird, rechtzeitig die 
Übernahme der Bewilligung gemäß Abs. 1 lit. a 
zu beantragen. 

4. Zum Gutachten des Amtes der Wiener 
Landes~egierung : 

Durch die auf Grund verschiedener Anregun
gen vorgenommene Neufassung des § 2 Abs. 4 
lit. :a, wonach nunmehr die BewiIIigun.g~f!reiheiFt 
für Anlagen innerhaLb zusammenhängender 
Grundstücke statuiert wird, wenn kein Teil der 
Anlage einen öffentlichen Weg benützt oder 
kreuzt, erscheint eine sinnvolle Ahgrenzung der 
bewilligungspflichti.gen von den' bewilligungs
freien Anlag,en sich,ergestellt. Im übni,gen ist die 
Bestimmung des § 20 Ahs. 1, wonach die An
tennenanlagen in ihr,em Aufbau und ihrer Funk
tion:sweise ,den jeweils anerkannten Regeln der 
Technik entsp~echen müssen, auch für Anlagen 
maßgebend, die nicht unter die Bestimmung 
des § 2 Abs. 4 lit. a faUen (siehe auch § 5 Abs. 1). 

Für die Zuständigkeitsregelung des § 21 Abs. 1 
d.iente die Bestimmung des § 6 der. Verordnung 
über Privatifemmddeanlagen, BGBI. Nr. 239/ 
1961, als VOllbild, weil die mit der erwähnten 
Bestimmung gewonnenen Erfahrungen ergeben 
haben, idaß hiedurch Zustän,digkeitskonflikte bei 
räumLich ausgedehnten Anlagen vermieden wer
den konnten. 

Die Regelung des § 22 Abs. 2 und 3, wonach 
die Bewilligung für Gemeinschaftsantennen
anlagen für die Versorgung von Empfangsgeräten 
innerhalb eines KJreis,es von 500 m Durchmesser 
dadurch aLs erteilt gilt, daß die Behörde Gründe 

hinsichtlich einer Versagung der Bewilligung nich,t 
als gegeben erachtet, dient einer Reduzierung ,des 
administrativen Aufwandes. Auf die schriftliche 
Erteilungder Bewilligung kann bei Anlagen mit 
geringer räumlicher Ausdehnung verzichtet w,er
den. 

Aus dem Wortlaut des § 22 Abs. 4 geht ein
deutig hervor, daß d,ie BewiU~gungsaufIageri nur. 
aus wichtigen Gründen geändert werden dürfen 
und .daß daher ohnehin nur unhedingt notwen
dige Maßnahmen getroffen werden. 

Die Bestimmung des § 23 A:bs. 3 ,ist nur für 
Anlagen mvt großer räumlicher Ausdehnung von 
Bedeutung. 

Die Bestimmung des § 23.Aibs. 1 IQt. a steht 
mit § 21 Abs. 3 in Zus<lmmenhang, sodaß die 
Zu.>timmung der FernmeMebehörde zur über
nahme eLner Bewilligung nur aus jenen Gründen 
verweigert werden kann, die auch die Ablehnung 
eines Bewimgungsantr;ljges rechtfertigen würden. 

Die Anregung hinsichtlich des § 24 Abs. 3 
wurde bei der Neufa,ssung der Besnimmungenot
sprechend herückJsichtigt. 

5. Zum Gutachten des Amtes der Vorarlher.ger 
Landesregie~ung : 

Zum Hinweis auf eine noch ausständige gesetz
liche Regelul1jg des Sachbereich,es der Programm
bzw. Organisationsseite des Komplexes des Kabel
fernrsehens irst zu hemerken, daß der Entwurf 
diesen Regelungen nicht vorgreift, sondern 
medienrechtlich neutral ist und sich auf tech
nische unid fernmeiderechtLiche Belange be
schränkt. 

Sowe1t darauf hingewiesen wird, ,daß gesetz
liche Reg.eJung.en, die ,sich auf die Vermeidung 
der Beeinträchtigun,g des Landschafts- und Orts
bildes .beziehen, in Gesetzgebung 'lmd Volbe
hrwng in ,die Kompetenz ,der Länder fallen, wird 
bemerkt, 'daß .der Entwud ke~ne diesibezügJ.ichen 
Bestimmungen enthält. Der Hinweis auf di,e 
"Anvennenwälder" inden Erläuterungen sollte 
lediglich klarstellen,' daß der Entwurf den Inten
tionen .des Landschaftsschutzes entg,egenkommt. 

Auf Grund ,der Neufassung der Bestimmung 
des § 2 Abs. 4 Lit. a ,besteht für Anlagen inner
haLb ,~usammenhängender Grundstücke Bew:illi
gungsfreiheit, wenn kein Teil der Anlaoge einen 
öffentLichen Weg benützt oder kreuzt. Im Hin
blick dar<l!Uf, daß AnLagen mit großer räumlicher 
Ausdehnung überwiegend der Versorgung 
mehrerer Standorte rund nicht bloß der Versor
gungeines einzelnen H <l!ush altes dienen, er
scheint die Be1behaltung ,des ,im Entwurf vorge
sehenen Distanzkriteriums von 500 m zweck
mäßig. Was ,schli·eßlich den Hinweis anlangt, daß 
für herei,ts hestehende Antennenanlagen eine 
Versagung der Bewilligung nach § 21 Abs. 3 
lit. 'a nicht in Betracht kommt, ist zu bemerken, 
daß durch Art. II ledirgJrich eine Anpassung' be
stehender Antennenanlagen an dieneuen Be-

366 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)8 von 16

www.parlament.gv.at



366 ,der Beilagen 9 

stimmungen ermöglicht werden 5011. Im übrigen 
dürhe in d!~es·em Zusammenhang eher der Ver
sagungsgrund gemäß § 21 Abs. 3 lit. b, der sich 
nicht auf ·die technische Gesta1tung und die 
Funkitionsweise der Anlagen bezieht, von Bedeu
tungsein. 

6. Zum Gutachten ,des österreichischen Rund
funks: 

Auf Grund der Neuf,assung ,der Bestimmung 
des § 2 Abs. 4 tit. a besueht für Anlagen inner
halb zusammenhän,gender Grundstücke Bewilli
gungsfreiheit, wenn kein Teil der Anlag,e ein,en 
öffentlichen Weg benützt ode'r kreuzt. Hie
durch erscheinen auch die erw~hnten schwieri
gen Ernpfangsverhältnisse im Gebirge entJspre
c.~erud berücksichtigt. 1m übrigen dienen Anlagen 
mit großer räumLicher Ausdehnung überwiegend 
der Versorgung' mehrerer Standorte und nicht 
bloß der Versoligung eines einzelnen' Hausha1tes. 

Bei der Formulieliung der ß.esümmung des 
§ 20 Abs. 2 ist man ,davon ausg,egang,en, daß die 
Möglichkeit, Ant;ennenanlagen auch unaJbhängig 
von einer Typenzulassung im Zuge ,eines Be
willigungsverfahr,ens auf ~hre übereins6mmung 
mit ,den ,in .technischer Hinsicht zu fordernden 
Voraussetzungen ,prüfen zu lassen, weiterhin ge
geben sein soll. 

Auf GIJUnd der neu ,aufgenommenen Bestim
mungdes § 21 A:bs. 4 hat di,e F,ernme1debehörde 
vor ihrer Bntscheidung - Isof.ernes sich nicht 
bloß um Antennenanlagen geringer flächenmäßi
ger Ausdehnung ,im Sinne des § 22 Abs. 2 han
delt - dem österreichischen Rundfunk Gelegen
heit zugeben, zum Bewil1igungsantrag Steilung 
zu nehmen. Wenn auch die iErteilu11ig der B'e
willigung von einer ,positiven Stdlungn:ahme des 
Österreichischen Rundbunks nicht abhängig 'sein 
soll, so kann es ,für di,e ,Beurteilung eines ,der
arügen Antrages dennoch vorteilhaft sein, wenn 
die Fernmeldebehör,de die Stellungnahme des 
Osterreichischen Rundfunks, soweit es sich :um. 
konkrete ,technische Daten handelt, bei ihrer 
Entsche~dungentspl'ech'end berücksichtigt. über
dies soll der D~terreichischeRJUndfunk im Hin
blick auf ,die ihm ,g~setzlich auferle:gte V,ersor
gungspflicht zumindest hinsicht'l,ich Anlagen 
größerer flächenmäßiger Ausdehnung Kenntn~s 
bezüglich projektierter Gemeinschaftsantennen
anlagen ,erhalten. 

Auf Grund der neu eingefügten ß.estimmung 
des § 20A;bs. 1 (zweiter Satz) sowie des § 21 
Abs. 3 lit. C~st .gewährleistet, daß die Aussen
dungen Dsterreichi:scher Rundfunk- und Fern
sehrundfunks·enderden Empfangsanl:agen voll
ständig (unverändert) und ,gleichzeitig mit der 
Aussendung übermittelt werden. Ein diesbezüg
licher Verstoß des Inhabers einer Gemein
schaftsantennenanlage könnte nach Maßg,ahe der 
Bestimmung ,des § 24 Abs. 2 lit. b ,zum Entzug 
der betreffenden .fernmeldebehördlichen Bewilli-

gungen führ,en. Es besteht derzeit keinerlei Ein
schränkung hinsichtJlich der übermittlung der 
Aussendungen ,ausländischer Rundfunk- und 
Fernsehrundfunksender. 

Der Anregung' des österreichischen Rund
funks, daß ,durch die Errichtung und den Be
tl'1ieb einer Gemeinschaftsantennenanlage die 
Versorgung der Konsumenten kontinuierlich ge
sichert sein soll, ,erscheint 'durch den Wortlaut des 
§ 23 Abs. 3 Rechnung getragen. 

Die Bestimmung ,des § 24 Abs. 3, wonach die 
Inhaber der Empfangsanlagen vom Erlöschen 
der BewilLigung ,K,enntnis erhalten sollen, wurde 
auch auf den VerZlichtsf,all ausgedehnt. Die Be
stimmung des § 24 Abs. 4 soll einen bewilli
gungslosen Zuslland vermeiden und gewährlei
sten, ,daß ,gegebenenfalls auch von der Möglich
keit Gebrauch gemacht wird, rechtze~tig die 
übernahme ·der ,Bew~Hignmg gemäß Abs. 11it. a zu 
beantragen. 

7. Z um nad1träg~ich eingelangten Gutachten 
des Amtes ,der Oberö~terreichischen Landesregie
rung: 

Zum Hinweis auf eine noch ausständige Rege
lung der Progl1amm- bzw. Organisationsseite 
des Komplex:es "KaibeLfernsehen" ,ist zu bemer
ken, daß !der ,Entwurf ,einer Regelung dieses 
Sachbereiches nicht vorgreift, sondern neutl'al 
ist und sich auf technische und fernmeldetech
nische Belange beschränkt. 

Die Befürchtung, :daß es im Zuge der W:eiter
entw1icklung der einschlägigen Technik hei be
stehenden ,Anlagen zur ungerechtfertigten Vor
schreibung von Kn'derungen kommen könnte, 
ist unbegründet, weil ,gemäß § 22 Abs. 4 die Be
wilhgungsauflag,en nur;lJUS wichtigen Gründen 
geändert werden dürfen und daher ohnehin nur 
unbedingt notwendige Maßnahmen getroffen 
werden können. 

Die Regelung ,des § 22 Ahs. 2 und 3, wonach 
die Bewilligung ,für Anlagen zur Versorgung von 
Empfangsanlageninnerhalb eines Kreises von 
500 m Durchmesser dadurch als erteilt gilt, daß -
die Behörde Gründe hinsichtLich einer Versagung 
der Bew,illigung niCht als :gegeben erachtet, dient 
einer Reduzierung ,des administrativen Aufwan
des. Auf diie schriftliche Erteilung ,der Bewilli
gung kann bei Anlagen mit gel1in.ger räumlicher 
Ausdehnung verZJichtet werden. 

8. Zum nachnräglich eingelangten Gutachten 
der Bundeskammerder gewerblichen Wirtschaf:t: 

Zum Hinweis, daß der Entwurf rundfunk- .. 
politische iBestimmungen enthalte, ist zu bemer
ken, -daß sich :die Bestimmungen auf fernmelde
tedmische und fernmelderechtJliche Belange be
sduänken und einer gesetzlichen Regelung des 
Sachbereichesder Prognamm- bzw. Organisations
seite des Komplexes des Kahelfernsehens nich,t 
vorgreifen. 
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10 366 ,der Beilagen 

Hinsichtlich der2lu den BestJimmungen des 
§ 20 geäußerten ·Bedenken w.il'ld darauf hinge
wiesen, ,daß ,die Möglichkeit, Antennenanlagen 
auch unabhän~ig von einer Typenzulassung im 
Zuge evnes Bewilligungsverfahrens aJUf ihre über
einstimmung mvtden in technischer Hinsicht zu 
fordernden Votaussetzungen prüfen zu lassen, 
weiter·hin gegeben ist. 

Auf Grund der neu eingefügten Bestimmung 
des § 20 Abs. 1 (zweitler Satz) ·sowie des § 21 
Abs. 3 Lit. c ist gewährleistet, daß die Aussen
dungen österreichischer Rundfunk- und Fern
sehrundfunksender den iEmpfangsanbtgen voll
ständig (unv,erändert) und gleichzeitig mit der 
Aussendung überuniotelt werden. Es besteht der
zeit keinerlei Ein'schränmung hinsichtlich der 
übermittlung der Aussendungen ausländischer 
Run'dfunk- uoo ·Fernsehrundfiunksender. 

Aus dem Wortlaut des § 22 Abs. 4 geht ein
deutig hervor, daß ,die Bewilli.gungsauflagen nur 
aus wichtig.en Gründen geän'dert werden dürfen 
und daß ,daher nur unbedingt notwendige Maß
nahmen ,getroffen werden. 

Die AuMarssung ,im Gutachten, daß es S1ich 
bei den auf Grund der Bestimm'llng des § 23 
Abs. 1 ergebenden Kosten um eine Angelegen
heitder freien Vereinbarung zwischen den Be
teiligten handelt, ist zutreflien'd. 

Die Bestimmung ,des § 23 Albs. 3 ist nur für 
Anlagen mit .großer räumlich·er Ausdehnung von 
Bedeutung. Eine .BenachreiLigung pI'ivater Unter
nehmen ist nicht zu befürchten, weil nach ·dem 
Wortlaut ·dieser .Bestimmung ;slimtliche Werber 
von Bewilligrungen grundsä'tzlich ,gleichgestell't 
sind. In diesem Zusammenhang i'st ,darauf hin
zuweisen, daß cl.er österreicl1ische Run:dfunk 
seine ,ihm gesetzlich auferlegte V.ersor,gungJSpflicht 
in topogra.phisch besonders ungünstigen Gebie
ten fallweise auch dadurch ·erfüllt, daß er die 
Errichtung von Gemeinschaftlsantennenanlagen 
bei EI'füllung bescimmt>er Voraussetlzungen tech
nisch und finanziell fördert. Eine der Voraus
setzungen ist, ·daß derartige Gemeinschaftsan
tennenanlagen entweder unmitteLbar von Ge
meinden, ·die sich ,bei der Ausführung der Pro
jekte hzw. Wartung .ohnehin der einschlägigen 
Fach·unternehmen ,bedienen, oder' unter maß
geblicher Beteiligung hzw. KontI'oHe von Ge
meinden .errichtet und betrieben werden. Nur 
diese VOI'gangsweisegewähr.1eistet nach Auffas
sung des Österreich.ischen Rundfunks, daß durch 

die Errichtung ;umdden Betrieb einer derarti
gen Gemeinschaftsantennenanlage die Versor
gung der Konsumenten kontinuierlich gesich:er't 
.ist. überdies erscheint dadurch die Gewähr gege
ben, daß nicht nach EinsteHung des Betriebes 
einer GemeinschaftSiantennenanlage zusätzliche 
und wiroschaftLich nicht vertretbare Versorgungs
maßnahmen des österreichischen Rundfunks 
notwendig werden. 

Die Bestimmung des § 24 Albs. 1 lit. a swht 
mit § 21 Abs. 3 in Zusammenhang, '50daß die 
Zustimmung ,der Fernmeldebehöl'Idezur über
nahme einer Bewilligung nur aus jenen Grün'den 
verweigert wel'den kann, ,die auch di'e Ablehnung 
eines Bewilligungsantra.ges rechtfertigen würden. 
Auf Grund der Neufiassung der Bestimmung des 
§ 2 Abs. 4 lit. a besteht tür Anlagen innerhalh 
zusammenhängender Grundstücke Bewilligungs
freiheit, wenn kein Teil der AnIa;ge einen öffent
lichen Weg !benutzt oder kreu~t. Hiedurch er
scheinen auch ·die erwähnten schwierigen Emp
fangsverhältnisse im Gebirge entsprechend ,be
rücksichtigt. Durchd~e .Bestimmung des § 24 
Abs. 2 lit. c soll ,eine rasche Realrsierung einge
reichter Projekte bewirkt wel'lden. Es bJeibt den 
Antragstellern unbenommen, ein zunächst klei
neres Pl1oj,ekt nach und nach zu erweitern. 

Die Be~timmung des § 24 .Albs. 3, wonach ,die 
Inhaber der Empfangsanlagen vom Erlöschen 
der BewiH~gung Kenntnis erhalten soLlen, wurde 
auch auf den V,er,~ichtsfall ausgedehnt. 

Die .Bestimmungen des § 24 Abs. 4 soll ,einen 
bewri1ligun~losen Zustand vermeilden und rge
währleisten, ·daß gegebenenfalls auch von der 
Möglichkeit Gebr.auch ,gemacht wird, rechtzeitig 
die übernahme :der Bewilligung ,gemäß Abs. 1 
lit. a zu beantragen. 

Abschließend wil1ddafauf hingeWliesen, daß 
di,e rm Gutachten positiv beurteilte Praxis, wo
nach die Post- und Telegraphenverwaltung ·den 
Gemeinschaftsantennenanlagenhau dem privaten 
Bereich überläßt, keine Änderung ·erfährt. 

9. In den eingelangten Gutachten des Amtes 
der Salzburger Landesregierung, des Amtes der 
Burgenländischen Landesregierung, der Präsiden
tenkonferenz der LandwiI'tschaftskammern 
Österreichs und des österreichischen Städtle:bun
des werden gegen iden vorliegenden Gesetzent
wurf keine Einwendungen erhoben. 
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366 ,der Beilagen 11 

Gegenüberstellung 

Entwurf: 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
mit dem die Verordnung über die Erridttung 
und den Betrieb von Rundfunk- und Fern
sehrundfunk-Empfangsanlagen geändert wird 

Der Nanionalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Verordnung .des Bundesministeriums für 
Verkehr und Elektr,izitätswirtschaft vom 23. No
vember 1965 über die Errichnung und den Be
trieb von Rundfu~k~ und Fernsehrundf.unk
Empfangsanbgen, BGBl. Nr. 333/1965, in der 
Fassung der Verordnungen BGBl. Nr. 371/1967, 
BGBl. Nr. 76/1968, BGBl. Nr. 420/1968 und 
BGBl. Nr. 14/1969 und des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 267/1972 wind wie folgt geändert: 

1. Dem § 2 ist f,olgender Abs. 4 anzufügen: 

,,(4) Zur Errichuungund zum Betr~eb einer 
Antennenanlage ist eine gesonderte Bewilligung 
notwendig, wenn 

a) sie unter Verwendung von Verbindungs
leitungen für mehr,ere Empfangsanlagen auf 
verschiedenen Standorten (§ 7 Abs. 2) er
richtet wird (Gemeinschaftsantennenan
lage), sofern sich die Standorte aller Emp
fangsanlagen nicht auf zusammenhäng,en
den Grundstücken befinden und kein Teil 
.der Anlage einen öffentlichen Weg benützt 
oder kreuzt oder 

b) die Antenne vom Standort der Empfangs
anlage hzw. dem Standort der am nächsten 
liegenden IEmpfangsanlage mehr als 500 m 
entfernt ist. 

Bewilligungen zur Errichtung und zum Betrieb 
einer Antennenanlag,e dürfen nur unbefristet 
sein. " 

Gelt,ender Text: 

Verordnung des Bundesministeriums 
für Verkehr und Elektrizitätswirtsdtaft 'Vom 
23. November 1965 über die Erridttung und 
den Betrieb von Rundfunk- und Fernseh
rundfunk-Empfangsanlagen, BGBl. Nr. 333/ 
1965, in der Fassung der Verordnungen 
BGBl. Nr. 371/1967, BGBI. Nr. 76/1968, 
BGBl. Nr. 420/1968 und BGBl. Nr. 14/1969 
und des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 267/1972 

Be w.i 11 i,g u n gen 

- § 2. (1) Zur El'richtung urrd zum Betrieb einer 
Rundfunk~Bmpfang,santage oder einer Fernseh
rundfunk-Empfangsa.nlag,eist, sofern nicht die 
Bestimmungen ,des § 4 anzuwenden -sind, eine 
Bewilligung erforderilich. 

(2) Es gibt foLgende Arten von BewiHi,gung·en: 

a) HaupnbewillVgungen (§ 7): 

die RUl1ldfunk~Hauptbewil1igung und die 
Fernsehrundfunk-Hauptbewilligung, 

b) Zusanzbewmigungen (§ 9): ' 

,die Rundfunk-Zusatzbewimgung und die 
Femsehruntdfunk-ZusatZlbewillig,ung. 

(3) Die Hau,ptbewilligungen können unbe
fristet oder auf ,längstens drei Monate befristet 
sein. Die Zus<litzbewimgungen ·dürfen nm un
befristet sein. 
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12 366 Ider Beilagen 

Entwurf: 

2. Die überschrift vor § 5 hat ZiU lauten: 

"E r r ich tun gun ,d B e tri e b der E m p
fan g san lag e nun d der An t e n n e n

anlagen" 

3. Der § 5 hat zu lauten: 

,,§ 5. (1) Die Empfangs,anlagenund die An
tennenanJa,gen sind so zu errichten und zu be
treiben, daß hiedurch andere Fernmeldeanlagen 
in ihrem Betrieb nicht gestört w,erden. Die An
tennenanlagen sind den El'fordernissen nach § 20 
Abs. 1 entsprechend instand zu halten. 

(2) Die Bewilligungsinhaber ha;ben geeignete 
Maßnahmen zu treffen, die ,eine mißbräuchliche 
Verwendung der Empfangsan.!agen bzw. der An
tennenanlagen ausschließ,en. 

(3) Mißbräuchlich ist eine Verwendung, die ge
gen· Bestimmungen des Fernmeldegesetzesoder 
dieses Bundesgesetzes verstößt." 

4. Der Abs. 1 ,des § 6 hat zu Lauten: 

,,(1) Zur Durchführung der den Fernmelde
behörden OIbliegenden Aufsicht ist ,den hiezuer
mächtigten und sich entsprechend ausweisenden 
Organen der Zutr.ittzu den Empfangsanlagen 
und zu den Antennenanlagen zu gestatten." 

5. Die Abs. 3 und 4 des § 7 haben zu entfallen. 

6. An ,die StelLe des bisherigen Abschnittes VI 
einschließlich seiner überschrift haben die folgen
den Abschnitte VI und VII samt ,ihren üb.er
schriften zu treten: 

"ABSCHNITT VI 

Be s 0 n der e Be s tim mu n gen für A n
tennenanlagen 

§ 20. (1) Die bei Antennenanlagen verwendeten 
Empfangs- und übertragungs einrichtungen müs
sen in ihrem Aufhau und ihrer Funktionsweise 
den jeweil'sanerkannten Regeln der Technik 
entsprechen. Die empfangenen Signale dürfen 
nur gleichzeitig, vollständig und, von einer Ver
stärkung abgesehen, unverändert den Empfangs
anlagen zugeführt w,erden. 

(2) Empfangs- und übertragungseinrichtungen 
von Antennenanlagen können, wenn ,sie eine 
Typenbezeichnung tragen, unabhängig von einem 
Verfahren aus Anlaß eines Antrages auf Er
teilung einer Bewilligung ,gemäß § 2 Abs. 4 auf 
Antrag desjenigen, der die Einrichtungen her
stellt oder vertreibt, bezüglich des Vorliegens 
der Voraussetzungen nach Abs. 1 unter sinnge
mäßer Anwendung der Bestimmungen des § 5 
der Verordnung über Privatf.ernmeldeanlagen, 

Gel t ,e nd er Tex t: 

Er r ich tun gun ,d Be t r i,e b der E m p
fangsanlagen 

§ 5. (1) Die ,Empfangsa;nlagen sind so zu er
richten und zu betreiben, daß Jüedurch andeI1e 
Femmeldeanbgen in ihrem Betrieb nicht gestört 
wer,den. 

(2) Der Bewilligungsinhaber hat geeignete 
Maßnahmen ,zu treffen, "die eine mißbr~uchJiche 
Verwendung der EmpfangsanlaJge aJusschließen. 

(3) Mißbräuchlich ist eine Verwendung, die 
gegen Bestimmungen des Fernmeldegesetzes oder 
dieser Verordnung verstößt. 

§ 6. (1) Zur Durchfü:hrun,g der den Fern
meldebehörden obliegenden Aufsicht ist den hie
zu ermächtigten und sich gehö,rig ausweisenden 
Organen der Zutritt zu den Empfangsanlagen 
zu gestatten oder ,zu ermöglichen. 

HAUPTBEWILLIGUNG 

Umfang 

§ 7. (1) Die HauptbeWlilligung gibt, sofern 
nicht di,e B,estimrnungen ,der §§ 3 und 8 anzu
wenden ,sind, dem Inhaber ,die Befugnis, eine 
Rundfunk-Empfangsanlage (Rund,funk-Haupt
bewillig,ung) bzw. eine Fernsehrund;funk-Emp
tangsanl<llge (F ernsehrundfunk -HaJuptbewilli
gung) ,an dem ;darin angegebenen Standort oder 
in einem FahI1zeug, über das der Bewilligungsin
haber veI1fügt, zu eI1richten und zu betreiben. 
Voriibeligehend ,darf die Empfangsanlage auch 
außerha1b rdes Standortes oder Fahrzeugteser
rich,tet und betrieben werden. 

(2) Als Sta;ndort im Sinne di,eser Verordnung 
sind alle Räume in odem in der Bewi>lligungbe
zeichneten Haus anzusehen, über die der Be
willigun~sinhaJber verfügt. 

(3) Die Antenne daI1f auch außerhalbdes 
Standortes der Empfangsanla.ge mit ein,er Ver
bindungsleitung ,errichtet und m~t Verstärker 
und Kana.Jumsetzerausgestattet werden, wenn 
sie vom Standort nicht mehr al,s 10 km entfernt 
ist. 

(4) Für mehrer,e Empfangsanlagen darf einc 
gcmeinsame Antenne mit einem V,erhindungs
leitungsnetz errichtet werden, wenn die Stand
orte aller Empfangsanlagen innerhalb eines Um-
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Entwurf: 

BGBl. Nr. 239/1961, in der Fassung des Bundes
gesetzes BGBl. Nr. 267/1972 zw,ecks Typen
zulassung geprüft w,erden. 

§ 21. (1) Für die Entscheidung über Anträge 
auf Erteilung einer Bewilligung nach § 2 Abs. 4 
ist ,die Fernmeldebehörde 1. Instanz zuständig, 
in deren örtlichem Wirkungsbereich die' An
tennenanlage errichtet werden soll. Soll sich die 
Antennenanlage auf die W,irkungsbereiche zweier 
oder mehrerer Fernmeldebehörden 1. Instanz er
strecken, so ist für die Entscheidung nach vor
herigem Einvernehmen mit den anderen in Be
tracht kommenden Fernmeldebehörden die Fern
meldebehörde 1. Instanz zuständig, in deren ört
lichem Wirkungsbereich sich zur Zeit der An
tragstellung die Mehrzahl der anzuschließenden 
Empfangsanla,gen befindet. 

(2) Der Antrag auf Erteilung einer Bewilligung 
zur Errichtung und ,zum Betri.eb einer Antennen
anlage ist schriftlich einzubringen und hat zu 
enthalten: 

a) den Namen und die Anschrift des Antrag-
steUers, , 

b) Ünterlagen für .die Beurteilung, ob die zur 
Verwendung gelangenden Empfangs- und 
übertragungseinrichtiungen den nach § 20 
Abs. 1 zu fordernden Voraussetzungen 
entJsprechen, 

c) ,einen ÜbersichtJsplan über die in Aussicht 
genommene Antennenanlage unter Angabe 
der Grundstücke, auf denen sich anzu
schließende Empfang,sanlage:n befinden und 

d) die BetriebsZIwecke der in Aussicht genom
menen Antennenanla;ge. 

(3) Der Antrag auf Erteilung einer Bewilligung 
zur Errichtung und zum Betrieb einer Antennen
anlage darf nur abgelehnt werden, wenn 

a) die zur V,erwendung gelangenden Emp
fangs- und übertragungseinrichtungen den 
nach § 20 Abs. 1 zu for.dernden Voraus
setzungen nicht .ennsprechen oder 

b) der an,gestr,ebte Zweck durch den Anschluß 
an eine bereits bestehende Gemeinschafts-' 
antennenanlage gemäß § 23 Ahs. lohne 
höheren Aufwand ,erreicht werden kann 
oder 

c) die übermittlung der Aussendungen der 
österreichisch,en RJundfunk- und Fernseh
rundfunksender an die Empfangsanlagen 
nicht vorgesehen ist, obwohl .dies ohne un
verhältnismäßig großen Aufwand möglich 
wäre. 

Gel t end e r Tex t: 

kreises von 2km Durchmes,ser liegen, zur Er
richtung und Zuln Betrieb dieser Emphngsan
lagen die ,entsprechenden Hauptbewimgungen 
nach Abs. 1 ,erteilt wurden und die Antenne 
von dem am ~ächsten liegenden Standort nicht 
mehr aLs 10 k.m entfernt ist. 

Di,e §§ 20 und 21 des geltenden Textes be
handeln e~ne Materie, die im Entwurf in ,den 
§§ 25 und 26 enthalten ist. 

(Siehe Seitle 15 und 16) 

Die bisher~gen Bestimmungen der §§ 22 his 
26 (Gebührenbefreiung) sind durch die Novelle 
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Entwurf: 

(4) Die Fernme1debehörde hat - ausgenom
men in den Fällen nach § 22 Abs. 2 - vor ihrer 
Entscheidung ,dem Osterreichischen Rundfunk 
Gelegenheit zu geben, zum Bewilligungsantrag 
Stellung ,zu nehmen. 

§ 22. (1) Mit den BewiHigungen nach § 2 
Abs; 4 können Verpflichtungen auferlegt werden, 
deren Einhaltlung für den Sch'utz des Lebens oder 
der Gesundheit von Mensdlen, Zur Vermeidung 
von Sach'schäden, für die Sicherung des ung.e
störten Betriebes an:derer F'ernmeldeanlagen oder 
aus somitJigen wesentlichen technischen oder be
trieblichen Belangen notwendig erscheint. Die 
Bewilligungen nach § 2 Abs. 4 können auch die 
Auflage 'enthalten, daß" von der Post- und Tele
graphenverwaltlung bereitgestellte ußJd ,instand
gehaltene Stromwege zu !benützen sind. 

(2) Die Bewilligung zur ErrichtlUng und zum 
Betrieb einer Gemeinschaftsantennenanlage .für 
mehrere Empfangsanlagen mit Standorten auf 
verschiedenen Grundstücken gilt als im Zeitpunkt 
der AntragsteIlung erteilt, wenn 

a) die zur Verwendung gelangenden Emp
fangs- und übertragungseinrichtungen 
den nach § 20 Abs. 1 zu fordernden Vor
aussetzungen entsprechen, 

b) die Standorte aller anzuschließenden Emp
fangsanlagen ,innerhalb eines K,reises mit 
·einem Durchmesser von 500 m liegen und 

c) wenn ·die iBewiLli!?iung nicht hinnen einer 
Frist von drei Monaten ab dem Zeitpunkt 
der Antragstlellung wegen des Fehlens der 
Voraussetzungen nach lit. a oder Et. b aus
drücklich- versagt wird. 

(3) Die Bewil!i.gungen sind, ausgenommen in 
den .Fällen nach Abs. 2, sch,riftlich zu erteilen. 

(4) Die Fernmeldebehörden können, wenn 
schwerw,ie!?iende technische oder betriebliche Be
lange dies erIordern, die gemäß Ahs. 1 verfügten 
Auflagen ändern. 

§ 23. (1) An Gemeinschaftsantennen-
anlagen dürfen a·uf den Grundstücken, 
auf welchen sich die angeschalteten Emp
fangsanlagen befinden, weitere Empf.angs
anlagen ohne 'gesonderte Bewilligung ange
schlossen werden. Der Inhaber einer Bewilligung 
zur Errichtung und 'zum Betrieb einer Gemein
schaftsantennenanlage hat den AnschLuß weiterer 
Empfangsanlagen auf Kosten der Inhaber der be
treffenden HauptJbewilligungen zu gestatten. 

Cl) Für die Zusammenschaltung von Antennen
.anlagen, die nicht unter § 22 Ahs. 2 fallen, ist 
eine gesonderte fernmeldebehördliche BewiHigung 
erforderlich. 

.G e I t end e r Tex t: 

zum Fernmeldl\gebührengesetz, BGB!. Nr. 339/ 
1971, g.egenstandslos g.eworden.Entspredlende 
Regelungen sind ,seither in den §§ 47 bis 53 der 
Fernmeldegebührenol"dnung (AnJ.age ,zum Fern
meldegebührengesetz) enthalten. 
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Entwurf: 

(3) Eine Bewilligung nach Abs. 2 ist hei meh
reren Antragstellern vordringlich demjenigen zu 
erteilen, von dem mit größtmöglicher Sicherheit 
der fortdauernde und ordnungsgemäße Betrieb 
der Anlagen erwartet wer.den kann. 

§ 24. (1) D~e ß'ewilligung zur Errichtung und 
zum Betrieb einer Antennenanlage erlischt 

a) durch Verzicht oder Tod des BewiHigungs
,inhabevs, wenn sie nicht mit Zustimmung 
der Fernme1debehörde, die sie erteilt hat, 
von einer anderen physischen oder juri
stischen ,Person Ü!bernommen wird, 

b) durch W,iderruof der Fernmeldehehörde, -die 
sie erteilt hat. 

(2) Der Widerru:f kann ausgesprochen werden, 
wenn 

a) die Antenn'enanla.ge nicht mehr den nach 
§ 20 Abs. 1 zu ,fordernden Voraussetzungen 
entspricht und der Aufforderung der Fern
meLdebehörde zur Schaffung dieser Voraus
setzungen nicht innerhalb der hiefür fest
gesetzten angemessenen Frist nachgekom
men wurde oder 

b) der Inhaber der Bewilligung gegen die Be
stimmungen ,des Fernmeldegesetzes, dieses 
Bundesg,esetzes oder Igegen die auf Grund 
,der Bewimgung zu erfüllenden Auflagen 
gröblich oder 'Wiederholt verstößt, 

c) die Anlage nach zwöLf Monaten vom Tag 
der Bewilligungserteilung an gerechnet noch 
nicht betriebsbereit gestellt ist. 

(3) Widerruf und Verzicht sind an keine 
Frist gebun,den. Die Verz'ichtserklärung hat 
schriftlich bei der Fernmeldebehör,de zu erJolg1en, 
die die BewilLigung erteilt hat. Im Falle eines 
Widerrufes oder Verzichtes sind die Inhaber 
der. Ha\lJptbewilligungen (§ 2 Abs. 2 lit. a), 
deren Empfangsanlagen an die betreff.ende An
tennenanla.geJ3.11igeschlossen sind, davon unver
züglich in Kenntn,is zu ,setzen. 

(4) Bei Erlöschen Ider Bewilligung ist ,die An
tennenanl3ige . sofort außer Betrieb zu setzen und 
in angemessener Frist abzutragen. 

ABSCHNITT VII 

Bewilligungsgebüren 

§ 25. ,(1) Für die Bewilli,gungen nach § 2 
Abs. 2 sind die in der jeWleils geltenden Gebüh
renvorschnift f'estlgelegten Gebühren Z1U ent,rich
ten. 

Gel t ende r Tex t: 

BEWILLIGUNGSGEBüHREN 

AII,gem,eines 

§ 20. Für die Bewilligu:ngen sind die in der 
jeweils geltenden FernmeldegebÜlhrenverordnung 
festgelegten Gebühren zu .entrichten. 
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Entw,urf: 

(2) Die Bewilligungen nach § 2 Abs. 4 sind 
gebührenfrei. 

§ 26. Über die Entrichtung der Gebühr (§ 25 
Abs. 1) ist eine Bestätigung (Gebührenhestä
tigung) auszufertiguen." 

7. Die bisheI1ige:n Abschnitte VII und VIII 
sind als Abschnitte VIII und IX zu bezeichnen. 

Artikel 11 

(1) Dieses Bun!de~gesetz tritt am 1. Jänner 1977 
,in Kraft. . 

(2) Für Antennnenanlagen, zu deren Errich
tung und Betrieb eine Bewilligung nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes erforderlich 
ist, gilt die Bewilligung als im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes erteilt, wenn 
die AntragsteUung bis zum 31. Dezember 1978 
erfolgt und die Bewilligung nicht aus den Grün
den des § 21 Abs. 3 ausdrücklich binu'en einer 
Frist von drei Monaten ab dem Zeitpunkt der 
AntragsteIlung versagt wird. 

Artikel III 

Mit der V:ollZliehung dieses Bundesgesetzes ilSt 
der Bun'desminister für Verkehr betraut. 

Gel tc nd e r Te x t: 

§ 21. (1) Ober di,e Entrichtung der Gebühr ist 
eine Bestäuigung (Gebührenbestätigung) auszu
fertigen. 

(2) Der Bewilligungsinhaber hat die Gebüh
renbestätigung (Albs. 1) mit ider BewiUi~ungs
urkunde bereitzuhalten und dem prüfenden 
Organ auf Verlangen vorzuweisen. 

(3) Bei Entrichuung von Gebühren bei einem 
Postamt sind der Name des BewilligunglS1in
haber,s, die in der Bewil1igung angegebene Num
mer und Adresse, die Gebührenart und der Zeit
raum anzugeben, für den ,di,e Gebühren ent
richtet wel'den. 
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